Und wieder trifft es eine alleinerziehende Mutter aus Friedenau.

Kinder und Eltern ohne Rechte. Die Folgen einer Inobhutnahme.

Ich habe 2 Kinder mit unterschiedlichem Temperament, während die 9-jährige ein ruhiges und bedachtes Mädchen ist, ist die 4-jährige lebhaft und neugierig. Anfang Dezember 2009 habe ich den Fehler meines Lebens gemacht und ging zum Jugendamt Berlin Tempelhof-Schöneberg und stellte Betreuungsfragen zu meiner deutsch-russischen Kita. Die Sozialarbeiterin machte zunächst einen sehr netten Eindruck und wir vereinbarten einen weiteren Termin für Mitte Dezember 2009.

Sowohl aus finanziellen Gründen als auch aufgrund der Tatsache, dass ich die Kita, die meine Tochter besucht hat, als nicht geeignet einschätzte, kündigte ich am 07.12.2009 den Vertrag mit dem privaten Träger und wollte meine Tochter in einer staatlichen Einrichtung weiter betreuen lassen. Die Kindergartenleitung meiner jüngeren Tochter meldet darauf hin dem Jugendamt blaue Flecke und Narbenbildung bei meiner Tochter die auf Missbrauch deuten würden, dass meine Tochter nicht witterungsgerecht gekleidet sei uvm. 
Am 17.12.2009 ist mir aufgegeben worden eine Familienhilfe zu beantragen und die Kündigung der Einrichtung zurück zu nehmen und mich 14-tägig mit meiner Tochter dem KJGD vorzustellen. Aufgrund der Weihnachtsferien und der Urlaubsabwesenheit der Sozialarbeiter ist für den 05.01.2010 ein weiterer Termin beim Jugendamt vereinbart worden.

Mit Bescheid vom 04.01.2010 ist mir Familienhilfe für meine jüngste Tochter bewilligt und der HUGO e.V. als Träger bestimmt worden. Ungeachtet dessen wollte Frau L. und Herr B. vom Jugendamt nun eine Unterbringung der Kinder bei anderen Personen, warum und weshalb ist mir nicht gesagt worden. Die von mir vorgeschlagene Person und auch der Vater sind ohne jegliche Prüfung abgelehnt worden. 

Am 06.01.2010 verfügte das Jugendamt die Inobhutnahme meiner beiden Kinder. Meine ältere Tochter S. wurde am 06.01.2010 während der Hortbetreuung in Obhut genommen. Erst am 10.01.2010 durfte ich sie besuchen. Ein täglicher Umgang wurde von der Einrichtung verweigert. Meine Tochter wirkte verstört, verängstigt und eingeschüchtert. Wir wurden permanent durch die Betreuer kontrolliert, sodass keine Privatsphäre gegeben war. Auch frage sie mich, warum ich dies zugelassen habe. Ein 10-jähriges Mädchen sagte zu mir, dass keines der Kinder unter 3 Monate hier rauskommt. Viele sind ein halbes Jahr und länger hier. Nach diesen schrecklichen Zuständen beauftragte ich am 11.01.2010 eine Anwältin, die sofort Widerspruch gegen den Inobhutnahme-Bescheid einlegte. Meine kleine Tochter E. wurde am 12.01.2010 trotz Reiseunfähigkeitsbescheinigung von Mönchengladbach nach Berlin geholt. Sie wurde mit Polizeigewalt vom Vater losgerissen und in Obhut genommen. Beide Kinder wurden in eine vollstationäre Clearing-Einrichtung gebracht (Kinderwohngruppe in der 

Arno-Holz-STr. 8, Berlin). 

Am 14.01.2010 fand ein Hilfeplangespräch im Jugendamt Friedenau statt. Ich erschien mit meiner Anwältin und einer weiteren Zeugin. In diesem Gespräch kristallisierte sich schnell heraus, dass das Jugendamt die Begründung dieser Maßnahme verweigerte, jedoch versuchten sie mich dazu zu drängen, einen Hilfeantrag nach SGB VIII § 34 „Heimerziehung“ zu unterschreiben, was ich nicht tat. Auf meine Frage, wann ich meine Kinder täglich sehen darf ist mir geantwortet worden, dass erst über die Unterbringung beschlossen wird und dann die Besuchszeiten geregelt werden.

Da schon die Inobhutnahme illegal war, habe ich einer weitergehenden Heimunterbringung nicht zugestimmt. Nochmals forderte ich die Herausgabe der Kinder und eine Begründung worin das Jugendamt die vermeintliche Kindeswohlgefährdung sieht. Wieder verweigerte man mir die Antworten. Ich fühlte mich sehr stark unter Druck gesetzt. Mir war klar, wenn ich dem Hilfeplan und der Heimunterbringung nicht zustimme, werden mir keine weiteren Besuchszeiten eingeräumt werden und es war fraglich wann ich meine Kinder wiedersehen konnte. Meine Anwältin belehrte die anwesenden Sozialarbeiter über ihre weiteren rechtlichen Schritte. 

Am 15.01.2010 wurde der Inobhutnahme-Bescheid vom 06.01.2010 vom Jugendamt zurückgenommen und ich konnte meine Kinder nach der Arbeit abholen. Wir verblieben bis zum Gerichtstermin vor dem Familiengericht am 22.01.2010 bei einer Freundin. Da das Jugendamt am 15.01.2010 eine erneute Inobhutnahme erlassen hat, sollten meine Kinder am 18.01.2010 durch massive Polizeigewalt aus meiner Wohnung geholt werden. Die Sozialarbeiter Frau L. und Herr B. kamen mit 8 Polizisten, 1 Amtsärzten und 1 Amtpsychologin um diesen Auftrag mit Gewalt durchzusetzen. Eine Nachbarin öffnete für die Beamten die Wohnung, an der nichts auszusetzen war. Frau L. war wütend und äußerte sich im Treppenhaus lautstark und öffentlich negativ über meine Person und behauptete, dass der Einsatz wegen angeblicher Suizidgefahr meinerseits erfolgt sei. 

Bei der Gerichtsverhandlung am 22.01.2010 war die Richterin anfangs sehr voreingenommen und bestand auf eine persönliche Befragung meiner beiden Kinder. Da meine 9-jährige Tochter S. nur 10 Tage in dieser familienfeindlichen Einrichtung verblieb, konnte sie unbefangen antworten. Die Richterin erkannte keine akute Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt beharrte aber weiterhin auf eine vollstationäre Unterbringung in der Kriseneinrichtung um die Kindeswohlgefährdung in einem vollstationären Clearing abzuprüfen. Ich frage mich, was sie mit meinen Kindern während der Unterbringung in der Kriseneinrichtung gemacht haben. Die Richterin erklärte mehrmals, dass die Kinder nach Hause dürfen. Frau L. und Herr B. verließen wutentbrannt und stürmisch das Gerichtsgebäude.

Fortsetzung folgt....

